
ll. Elternbeiträge ab dem 2. unterhaltsberechtigtem Kind:

1. Kind: siehe I.1. - I.3.
2. Kind: 90% vom unter I. ermittelten Grundbetrag
3. Kind: 80% vom unter I. ermittelten Grundbetrag
ab 4. Kind: 70% vom unter I. ermittelten Grundbetrag

Für unterhaltsberechtigte Kinder, die jünger sind als das zuletzt berücksichtigte Kind, das eine 
Kindereinrichtung besucht, wird vom Beitrag eines Kindes der Familie ein Pauschalbetrag in 
Höhe von 5,00 Euro/Monat abgezogen.

III.Essengeld:
1. Teilverpflegung:
    Versorgung mit Mittagessen, Getränken  
    (Tee, Milch, Saft) und Obst: 30,98 EUR/Monat

2. Vollverpflegung: 
    Versorgung mit Mittagessen, Getränken
    (Tee, Milch, Saft),Obst, Frühstück und Vesper 36,67 EUR/Monat 

IV. Gastkinder

Kinder im Alter von 0 bis Schuleintritt EUR/Tag
bis zu 4 h 6,00
über 4 bis 6 h 8,00
über 6 bis 8 h 9,00
über 8 bis 9 h 10,00
über 9 h 11,00

Hort EUR/Tag
bis zu 2 h 3,00
über 2 bis 4 h 5,00
über 4 bis 6 h 6,00
über 6 h 7,00


